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(3)1 1Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um 
die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent der Aufwendungen des Steuer-
pflichtigen, höchstens jedoch um 1200 Euro. 2Dies gilt nicht für öffentlich geförderte Maß-
nahmen, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen 
werden. 

(4) 1Die Steuerermäßigung nach den Absätzen 1 bis 3 kann nur in Anspruch genommen 
werden, wenn das Beschäftigungsverhältnis, die Dienstleistung oder die Handwerkerleistung in 
einem in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt 
des Steuerpflichtigen oder – bei Pflege- und Betreuungsleistungen – der gepflegten oder betreu-
ten Person ausgeübt oder erbracht wird. 2 In den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 zweiter Halbsatz 
ist Voraussetzung, dass das Heim oder der Ort der dauernden Pflege in der Europäischen Union 
oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegt. 

(5)2 1Die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 1 bis 3 können nur in Anspruch genom-
men werden, soweit die Aufwendungen nicht Betriebsausgaben oder Werbungskosten darstel-
len und soweit sie nicht als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt 
worden sind; für Aufwendungen, die dem Grunde nach unter § 10 Absatz 1 Nummer 5 fallen, 
ist eine Inanspruchnahme ebenfalls ausgeschlossen. 2Der Abzug von der tariflichen Einkom-
mensteuer nach den Absätzen 2 und 3 gilt nur für Arbeitskosten. 3Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme der Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen nach Absatz 2 oder für 
Handwerkerleistungen nach Absatz 3 ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine 
Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 
4Leben zwei Alleinstehende in einem Haushalt zusammen, können sie die Höchstbeträge nach 
den Absätzen 1 bis 3 insgesamt jeweils nur einmal in Anspruch nehmen. 

 
 

5. Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer 
 

§ 35 b3 Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer  
1Sind bei der Ermittlung des Einkommens Einkünfte berücksichtigt worden, die im Veranla-

gungszeitraum oder in den vorangegangenen vier Veranlagungszeiträumen als Erwerb von Todes 
wegen der Erbschaftsteuer unterlegen haben, so wird auf Antrag die um sonstige Steuerermäßi-
gungen gekürzte tarifliche Einkommensteuer, die auf diese Einkünfte entfällt, um den in Satz 2 
bestimmten Prozentsatz ermäßigt. 2Der Prozentsatz bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem 
die festgesetzte Erbschaftsteuer zu dem Betrag steht, der sich ergibt, wenn dem steuerpflichtigen 
Erwerb (§ 10 Absatz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) die Freibeträge nach 
den §§ 16 und 17 und der steuerfreie Betrag nach § 5 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetzes hinzugerechnet werden. 

 
 

VI. Steuererhebung 
§§ 35b, 36 

1. Erhebung der Einkommensteuer 
 

§ 36 Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer 
(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit 

Ablauf des Veranlagungszeitraums. 
(2) Auf die Einkommensteuer werden angerechnet: 

1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen (§ 37); 
2. die durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer, soweit sie auf die bei der Veranlagung 

erfassten Einkünfte oder auf die nach § 3 Nummer 40 dieses Gesetzes oder nach § 8 b Ab-
satz 1 und 6 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkommens außer 
Ansatz bleibenden Bezüge entfällt und nicht die Erstattung beantragt oder durchgeführt wor-
den ist. 2Die durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer wird nicht angerechnet, wenn 
die in § 45 a Absatz 2 oder Absatz 3 bezeichnete Bescheinigung nicht vorgelegt worden ist. 
3 In den Fällen des § 8 b Absatz 6 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes ist es für die Anrech-
nung ausreichend, wenn die Bescheinigung nach § 45 a Absatz 2 und 3 vorgelegt wird, die 
dem Gläubiger der Kapitalerträge ausgestellt worden ist. 
(3) 1Die Steuerbeträge nach Absatz 2 Nummer 2 sind auf volle Euro aufzurunden. 2Bei den 

durch Steuerabzug erhobenen Steuern ist jeweils die Summe der Beträge einer einzelnen Ab-
zugsteuer aufzurunden. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 35 a Abs. 3 neugefasst durch Gesetz vom 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
2 § 35 a Abs. 5 Satz 1 neugefasst durch Gesetz vom 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
§ 35 a Abs. 5 Satz 1 Zitat geändert durch Gesetz vom 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). 
3 § 35 b Satz 3 aufgehoben mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 
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(4) 1Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuss zuungunsten des Steuerpflichtigen er-
gibt, hat der Steuerpflichtige (Steuerschuldner) diesen Betrag, soweit er den fällig gewordenen, 
aber nicht entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen entspricht, sofort, im Übrigen in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Abschlusszahlung). 
2Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuss zugunsten des Steuerpflichtigen ergibt, wird 
dieser dem Steuerpflichtigen nach Bekanntgabe des Steuerbescheids ausgezahlt. 3Bei Ehegatten, 
die nach den §§ 26, 26 b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt worden sind, wirkt die 
Auszahlung an einen Ehegatten auch für und gegen den anderen Ehegatten. 

(5)1 1 In den Fällen des § 16 Absatz 3 a kann auf Antrag des Steuerpflichtigen die festgesetzte 
Steuer, die auf den Aufgabegewinn und den durch den Wechsel der Gewinnermittlungsart er-
zielten Gewinn entfällt, in fünf gleichen Jahresraten entrichtet werden, wenn die Wirtschaftsgü-
ter einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums zuzuordnen sind, sofern durch diese 
Staaten Amtshilfe entsprechend oder im Sinne der Amtshilferichtlinie gemäß § 2 Absatz 2 des 
EU-Amtshilfegesetzes und gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung im Sinne der Bei-
treibungsrichtlinie einschließlich der in diesem Zusammenhang anzuwendenden Durchfüh-
rungsbestimmungen in den für den jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden Fassungen oder 
eines entsprechenden Nachfolgerechtsakts geleistet werden. 2Die erste Jahresrate ist innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten; die übrigen Jahresraten sind 
jeweils am 31. Mai der Folgejahre fällig. 3Die Jahresraten sind nicht zu verzinsen. 4Wird der 
Betrieb oder Teilbetrieb während dieses Zeitraums eingestellt, veräußert oder in andere als die in 
Satz 1 genannten Staaten verlegt, wird die noch nicht entrichtete Steuer innerhalb eines Monats 
nach diesem Zeitpunkt fällig; Satz 2 bleibt unberührt. 5Ändert sich die festgesetzte Steuer, sind 
die Jahresraten entsprechend anzupassen. 

 

§ 37 Einkommensteuer-Vorauszahlung 

(1) 1Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember Vor-
auszahlungen auf die Einkommensteuer zu entrichten, die er für den laufenden Veranlagungs-
zeitraum voraussichtlich schulden wird. 2Die Einkommensteuer-Vorauszahlung entsteht jeweils 
mit Beginn des Kalendervierteljahres, in dem die Vorauszahlungen zu entrichten sind, oder, 
wenn die Steuerpflicht erst im Laufe des Kalendervierteljahres begründet wird, mit Begründung 
der Steuerpflicht. § 37 

(2) (weggefallen) 
(3)2 · 31Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen durch Vorauszahlungsbescheid fest. 2Die 

Vorauszahlungen bemessen sich grundsätzlich nach der Einkommensteuer, die sich nach Anrech-
nung der Steuerabzugsbeträge (§ 36 Absatz 2 Nummer 2) bei der letzten Veranlagung ergeben 
hat. 3Das Finanzamt kann bis zum Ablauf des auf den Veranlagungszeitraum folgenden 
15. Kalendermonats die Vorauszahlungen an die Einkommensteuer anpassen, die sich für den 
Veranlagungszeitraum voraussichtlich ergeben wird; dieser Zeitraum verlängert sich auf 
23 Monate, wenn die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft bei der erstmaligen Steuerfestset-
zung die anderen Einkünfte voraussichtlich überwiegen werden. 4Bei der Anwendung der Sät-
ze 2 und 3 bleiben Aufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 4, 5, 7 und 9 sowie Ab-
satz 1 a, der §§ 10 b und 33 sowie die abziehbaren Beträge nach § 33 a, wenn die Aufwendungen 
und abziehbaren Beträge insgesamt 600 Euro nicht übersteigen, außer Ansatz. 5Die Steuerermä-
ßigung nach § 34 a bleibt außer Ansatz. 6Bei der Anwendung der Sätze 2 und 3 bleibt der Son-
derausgabenabzug nach § 10 a Absatz 1 außer Ansatz. 7Außer Ansatz bleiben bis zur Anschaffung 
oder Fertigstellung der Objekte im Sinne des § 10 e Absatz 1 und 2 und § 10 h auch die Aufwen-
dungen, die nach § 10 e Absatz 6 und § 10 h Satz 3 wie Sonderausgaben abgezogen werden; Ent-
sprechendes gilt auch für Aufwendungen, die nach § 10 i für nach dem Eigenheimzulagengesetz 
begünstigte Objekte wie Sonderausgaben abgezogen werden. 8Negative Einkünfte aus der Ver-
mietung oder Verpachtung eines Gebäudes im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden 
bei der Festsetzung der Vorauszahlungen nur für Kalenderjahre berücksichtigt, die nach der An-
schaffung oder Fertigstellung dieses Gebäudes beginnen. 9Wird ein Gebäude vor dem Kalender-
jahr seiner Fertigstellung angeschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fertigstellung. 
ASatz 8 gilt nicht für negative Einkünfte aus der Vermietung oder Verpachtung eines Gebäudes, 
für das erhöhte Absetzungen nach den §§ 14 a, 14 c oder 14 d des Berlinförderungsgesetzes oder 
Sonderabschreibungen nach § 4 des Fördergebietsgesetzes in Anspruch genommen werden. 
BSatz 8 gilt für negative Einkünfte aus der Vermietung oder Verpachtung eines anderen Vermö-
gensgegenstandes im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle der Anschaffung oder Fertigstellung die Aufnahme der Nutzung durch 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 36 Abs. 5 angefügt durch Gesetz vom 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
§ 36 Abs. 5 Satz 1 geändert durch Gesetz vom 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592); Abs. 5 Satz 1 geändert mit Wirkung ab VZ 

2013 durch Gesetz vom 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
2 § 37 Abs. 3 Satz 3 Zeitraum verlängert durch Gesetz vom 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). 
3 § 37 Abs. 3 Satz 4 Zitat geändert mit Wirkung ab VZ 2012 durch Gesetz vom 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131) und Zitat 

geändert mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 
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den Steuerpflichtigen tritt. C In den Fällen des § 31, in denen die gebotene steuerliche Freistel-
lung eines Einkommensbetrags in Höhe des Existenzminimums eines Kindes durch das Kinder-
geld nicht in vollem Umfang bewirkt wird, bleiben bei der Anwendung der Sätze 2 und 3 Frei-
beträge nach § 32 Absatz 6 und zu verrechnendes Kindergeld außer Ansatz. 

(4) 1Bei einer nachträglichen Erhöhung der Vorauszahlungen ist die letzte Vorauszahlung für 
den Veranlagungszeitraum anzupassen. 2Der Erhöhungsbetrag ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Vorauszahlungsbescheids zu entrichten. 

(5) 1Vorauszahlungen sind nur festzusetzen, wenn sie mindestens 400 Euro im Kalenderjahr 
und mindestens 100 Euro für einen Vorauszahlungszeitpunkt betragen. 2Festgesetzte Vorauszah-
lungen sind nur zu erhöhen, wenn sich der Erhöhungsbetrag im Fall des Absatzes 3 Satz 2 bis 5 
für einen Vorauszahlungszeitpunkt auf mindestens 100 Euro, im Fall des Absatzes 4 auf mindes-
tens 5000 Euro beläuft. 

(6)1 1Absatz 3 ist, soweit die erforderlichen Daten nach § 10 Absatz 2 Satz 3 noch nicht nach 
§ 10 Absatz 2 a übermittelt wurden, mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
1. als Beiträge im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a die für den letzten Veranla-

gungszeitraum geleisteten 
 a) Beiträge zugunsten einer privaten Krankenversicherung vermindert um 20 Prozent oder 
b) Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung vermindert um 4 Prozent, 

2. als Beiträge im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b die bei der letzten Veranla-
gung berücksichtigten Beiträge zugunsten einer gesetzlichen Pflegeversicherung 

anzusetzen sind; mindestens jedoch 1500 Euro. 2Bei zusammen veranlagten Ehegatten ist der in 
Satz 1 genannte Betrag von 1500 Euro zu verdoppeln. 

 
§ 37 a Pauschalierung der Einkommensteuer durch Dritte 

(1)2 1Das Finanzamt kann auf Antrag zulassen, dass das Unternehmen, das Sachprämien im 
Sinne des § 3 Nummer 38 gewährt, die Einkommensteuer für den Teil der Prämien, der nicht 
steuerfrei ist, pauschal erhebt. 2Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer ist der 
gesamte Wert der Prämien, die den im Inland ansässigen Steuerpflichtigen zufließen. 3Der 
Pauschsteuersatz beträgt 2,25 Prozent. 

(2) 1Auf die pauschale Einkommensteuer ist § 40 Absatz 3 sinngemäß anzuwenden. 2Das 
Unternehmen hat die Prämienempfänger von der Steuerübernahme zu unterrichten. 

(3) 1Über den Antrag entscheidet das Betriebsstättenfinanzamt des Unternehmens (§ 41 a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1). 2Hat das Unternehmen mehrere Betriebsstättenfinanzämter, so ist 
das Finanzamt der Betriebsstätte zuständig, in der die für die pauschale Besteuerung maßgeben-
den Prämien ermittelt werden. 3Die Genehmigung zur Pauschalierung wird mit Wirkung für 
die Zukunft erteilt und kann zeitlich befristet werden; sie erstreckt sich auf alle im Geltungszeit-
raum ausgeschütteten Prämien. 

(4) Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer und ist von dem Unternehmen in der 
Lohnsteuer-Anmeldung der Betriebsstätte im Sinne des Absatzes 3 anzumelden und spätestens 
am zehnten Tag nach Ablauf des für die Betriebsstätte maßgebenden Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraums an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. 

 
§ 37 b Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen 

(1) 1Steuerpflichtige können die Einkommensteuer einheitlich für alle innerhalb eines Wirt-
schaftsjahres gewährten 
1. betrieblich veranlassten Zuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder 

Gegenleistung erbracht werden, und 
2. Geschenke im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1, §§ 37a, 37b 
die nicht in Geld bestehen, mit einem Pauschsteuersatz von 30 Prozent erheben. 2Bemessungs-
grundlage der pauschalen Einkommensteuer sind die Aufwendungen des Steuerpflichtigen ein-
schließlich Umsatzsteuer; bei Zuwendungen an Arbeitnehmer verbundener Unternehmen ist 
Bemessungsgrundlage mindestens der sich nach § 8 Absatz 3 Satz 1 ergebende Wert. 3Die Pau-
schalierung ist ausgeschlossen, 
1. soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder 
2. wenn die Aufwendungen für die einzelne Zuwendung 
den Betrag von 10 000 Euro übersteigen. 

(2)3 1Absatz 1 gilt auch für betrieblich veranlasste Zuwendungen an Arbeitnehmer des Steu-
erpflichtigen, soweit sie nicht in Geld bestehen und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn erbracht werden. 2 In den Fällen des § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 10, Absatz 3, § 40 Ab-
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 37 Abs. 6 angefügt mit Wirkung ab VZ 2014 durch Gesetz vom 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
2 Regelung bestätigt durch Gesetz vom 5. 4. 2011 (BGBl. I S. 554). 
3 § 37 b Abs. 2 Satz 2 Zitat geändert durch Gesetz vom 20. 2. 2013 (BGBl. I S. 285). 
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satz 2 sowie in Fällen, in denen Vermögensbeteiligungen überlassen werden, ist Absatz 1 nicht 
anzuwenden; Entsprechendes gilt, soweit die Zuwendungen nach § 40 Absatz 1 pauschaliert 
worden sind. 3§ 37 a Absatz 1 bleibt unberührt. 

(3) 1Die pauschal besteuerten Sachzuwendungen bleiben bei der Ermittlung der Einkünfte des 
Empfängers außer Ansatz. 2Auf die pauschale Einkommensteuer ist § 40 Absatz 3 sinngemäß an-
zuwenden. 3Der Steuerpflichtige hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu unterrichten. 

(4) 1Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer und ist von dem die Sachzuwen-
dung gewährenden Steuerpflichtigen in der Lohnsteuer-Anmeldung der Betriebsstätte nach § 41 
Absatz 2 anzumelden und spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des für die Betriebsstätte maß-
gebenden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. 2Hat 
der Steuerpflichtige mehrere Betriebsstätten im Sinne des Satzes 1, so ist das Finanzamt der Be-
triebsstätte zuständig, in der die für die pauschale Besteuerung maßgebenden Sachbezüge ermit-
telt werden. 

 
2. Steuerabzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer) 

 
§ 38 Erhebung der Lohnsteuer 

(1) 1Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird die Einkommensteuer durch Abzug 
vom Arbeitslohn erhoben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von einem Arbeitgeber gezahlt 
wird, der § 38 
1. im Inland einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung, seinen 

Sitz, eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter im Sinne der §§ 8 bis 13 der Abgaben-
ordnung hat (inländischer Arbeitgeber) oder 

2. einem Dritten (Entleiher) Arbeitnehmer gewerbsmäßig zur Arbeitsleistung im Inland über-
lässt, ohne inländischer Arbeitgeber zu sein (ausländischer Verleiher). 

2 Inländischer Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 ist in den Fällen der Arbeitnehmerentsendung 
auch das in Deutschland ansässige aufnehmende Unternehmen, das den Arbeitslohn für die ihm 
geleistete Arbeit wirtschaftlich trägt; Voraussetzung hierfür ist nicht, dass das Unternehmen dem 
Arbeitnehmer den Arbeitslohn im eigenen Namen und für eigene Rechnung auszahlt. 3Der 
Lohnsteuer unterliegt auch der im Rahmen des Dienstverhältnisses von einem Dritten gewährte 
Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber weiß oder erkennen kann, dass derartige Vergütungen er-
bracht werden; dies ist insbesondere anzunehmen, wenn Arbeitgeber und Dritter verbundene 
Unternehmen im Sinne von § 15 des Aktiengesetzes sind. 

(2) 1Der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohnsteuer. 2Die Lohnsteuer entsteht in dem 
Zeitpunkt, in dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt. 

(3) 1Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rechnung des Arbeitnehmers bei jeder Lohn-
zahlung vom Arbeitslohn einzubehalten. 2Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts hat 
die öffentliche Kasse, die den Arbeitslohn zahlt, die Pflichten des Arbeitgebers. 3 In den Fällen 
der nach § 7 f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch an die Deutsche 
Rentenversicherung Bund übertragenen Wertguthaben hat die Deutsche Rentenversicherung 
Bund bei Inanspruchnahme des Wertguthabens die Pflichten des Arbeitgebers.  

(3 a) 1Soweit sich aus einem Dienstverhältnis oder einem früheren Dienstverhältnis tarifver-
tragliche Ansprüche des Arbeitnehmers auf Arbeitslohn unmittelbar gegen einen Dritten mit 
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland richten und von diesem durch die Zahlung von 
Geld erfüllt werden, hat der Dritte die Pflichten des Arbeitgebers. 2 In anderen Fällen kann das 
Finanzamt zulassen, dass ein Dritter mit Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland die 
Pflichten des Arbeitgebers im eigenen Namen erfüllt. 3Voraussetzung ist, dass der Dritte 
1. sich hierzu gegenüber dem Arbeitgeber verpflichtet hat, 
2. den Lohn auszahlt oder er nur Arbeitgeberpflichten für von ihm vermittelte Arbeitnehmer 

übernimmt und 
3. die Steuererhebung nicht beeinträchtigt wird. 
4Die Zustimmung erteilt das Betriebsstättenfinanzamt des Dritten auf dessen Antrag im Einver-
nehmen mit dem Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers; sie darf mit Nebenbestimmungen 
versehen werden, die die ordnungsgemäße Steuererhebung sicherstellen und die Überprüfung des 
Lohnsteuerabzugs nach § 42 f erleichtern sollen. 5Die Zustimmung kann mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. 6 In den Fällen der Sätze 1 und 2 sind die das Lohnsteuerverfahren 
betreffenden Vorschriften mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Arbeitgebers der 
Dritte tritt; der Arbeitgeber ist von seinen Pflichten befreit, soweit der Dritte diese Pflichten erfüllt 
hat. 7Erfüllt der Dritte die Pflichten des Arbeitgebers, kann er den Arbeitslohn, der einem Arbeit-
nehmer in demselben Lohnabrechnungszeitraum aus mehreren Dienstverhältnissen zufließt, für die 
Lohnsteuerermittlung und in der Lohnsteuerbescheinigung zusammenrechnen. 

(4) 1Wenn der vom Arbeitgeber geschuldete Barlohn zur Deckung der Lohnsteuer nicht aus-
reicht, hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Fehlbetrag zur Verfügung zu stellen oder der 
Arbeitgeber einen entsprechenden Teil der anderen Bezüge des Arbeitnehmers zurückzubehal-
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ten. 2Soweit der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht nachkommt und der Arbeitgeber den 
Fehlbetrag nicht durch Zurückbehaltung von anderen Bezügen des Arbeitnehmers aufbringen 
kann, hat der Arbeitgeber dies dem Betriebsstättenfinanzamt (§ 41 a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) 
anzuzeigen. 3Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber die von einem Dritten gewährten Bezüge 
(Absatz 1 Satz 3) am Ende des jeweiligen Lohnzahlungszeitraums anzugeben; wenn der Arbeit-
nehmer keine Angabe oder eine erkennbar unrichtige Angabe macht, hat der Arbeitgeber dies 
dem Betriebsstättenfinanzamt anzuzeigen. 4Das Finanzamt hat die zu wenig erhobene Lohn-
steuer vom Arbeitnehmer nachzufordern. 

 
§ 38 a Höhe der Lohnsteuer §§ 38a, 38b 

(1) 1Die Jahreslohnsteuer bemisst sich nach dem Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im Ka-
lenderjahr bezieht (Jahresarbeitslohn). 2Laufender Arbeitslohn gilt in dem Kalenderjahr als be-
zogen, in dem der Lohnzahlungszeitraum endet; in den Fällen des § 39 b Absatz 5 Satz 1 tritt 
der Lohnabrechnungszeitraum an die Stelle des Lohnzahlungszeitraums. 3Arbeitslohn, der nicht 
als laufender Arbeitslohn gezahlt wird (sonstige Bezüge), wird in dem Kalenderjahr bezogen, in 
dem er dem Arbeitnehmer zufließt. 

(2) Die Jahreslohnsteuer wird nach dem Jahresarbeitslohn so bemessen, dass sie der Einkom-
mensteuer entspricht, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er ausschließlich Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit erzielt. 

(3) 1Vom laufenden Arbeitslohn wird die Lohnsteuer jeweils mit dem auf den Lohnzahlungs-
zeitraum fallenden Teilbetrag der Jahreslohnsteuer erhoben, die sich bei Umrechnung des lau-
fenden Arbeitslohns auf einen Jahresarbeitslohn ergibt. 2Von sonstigen Bezügen wird die 
Lohnsteuer mit dem Betrag erhoben, der zusammen mit der Lohnsteuer für den laufenden Ar-
beitslohn des Kalenderjahres und für etwa im Kalenderjahr bereits gezahlte sonstige Bezüge die 
voraussichtliche Jahreslohnsteuer ergibt. 

(4)1 Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die Besteuerungsgrundlagen des Einzelfalls 
durch die Einreihung der Arbeitnehmer in Steuerklassen (§ 38 b), Feststellung von Freibeträgen 
und Hinzurechnungsbeträgen (§ 39 a) sowie Bereitstellung von elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen (§ 39 e) oder Ausstellung von entsprechenden Bescheinigungen für den Lohn-
steuerabzug (§ 39 Absatz 3 und § 39 e Absatz 7 und 8) berücksichtigt. 

 
§ 38 b2 Lohnsteuerklassen, Zahl der Kinderfreibeträge 

(1) 1Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden Arbeitnehmer in Steuerklassen ein-
gereiht. 2Dabei gilt Folgendes: 
1. In die Steuerklasse I gehören Arbeitnehmer, die § 38b 
 a) unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und 
 aa) ledig sind, 
 bb) verheiratet, verwitwet oder geschieden sind und bei denen die Voraussetzungen für die 

Steuerklasse III oder IV nicht erfüllt sind; oder 
 b) beschränkt einkommensteuerpflichtig sind; 
2. in die Steuerklasse II gehören die unter Nummer 1 Buchstabe a bezeichneten Arbeitnehmer, 

wenn bei ihnen der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24 b) zu berücksichtigen ist; 
3. in die Steuerklasse III gehören Arbeitnehmer, 
 a) die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind 

und nicht dauernd getrennt leben und 
 aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn bezieht oder 
 bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die Steuerklasse V ein-

gereiht wird, 
 b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes 

unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und in diesem Zeitpunkt nicht dauernd ge-
trennt gelebt haben, für das Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr folgt, in dem der Ehegatte 
verstorben ist, 

 c) deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn 
 aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe beide Ehegatten unbeschränkt einkommen-

steuerpflichtig waren und nicht dauernd getrennt gelebt haben und 
 bb) der andere Ehegatte wieder geheiratet hat, von seinem neuen Ehegatten nicht dauernd 

getrennt lebt und er und sein neuer Ehegatte unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
sind, 

 für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufgelöst worden ist; 
4. in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten 

unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und der Ehe-
gatte des Arbeitnehmers ebenfalls Arbeitslohn bezieht; 

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 38 a Abs. 4 geändert durch Gesetz vom 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
2 § 38 b Überschrift geändert, bish. Text wird Abs. 1 und Satz 1 geändert, Satz 2 Nr. 1 neugefasst und Nr. 2 und 6 geän-

dert sowie Abs. 2 und 3 angefügt mit Wirkung ab 1. 1. 2012 durch Gesetz vom 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
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5. in die Steuerklasse V gehören die unter Nummer 4 bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der 
Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die Steuerklasse III eingereiht 
wird; 

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die nebeneinander von mehreren Arbeitgebern 
Arbeitslohn beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn aus dem zweiten 
und einem weiteren Dienstverhältnis sowie in den Fällen des § 39 c. 

3Als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne der Nummern 3 und 4 gelten nur Per-
sonen, die die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 oder 2 oder des § 1 a erfüllen. 

(2) 1Für ein minderjähriges und nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichtiges 
Kind im Sinne des § 32 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 werden bei der Anwendung der 
Steuerklassen I bis IV die Kinderfreibeträge als Lohnsteuerabzugsmerkmal nach § 39 Absatz 1 
wie folgt berücksichtigt: 
 1. mit Zähler 0,5, wenn dem Arbeitnehmer der Kinderfreibetrag nach § 32 Absatz 6 Satz 1 zu-

steht, oder 
 2. mit Zähler 1, wenn dem Arbeitnehmer der Kinderfreibetrag zusteht, weil 
 a) die Voraussetzungen des § 32 Absatz 6 Satz 2 vorliegen oder 
 b) der andere Elternteil vor dem Beginn des Kalenderjahres verstorben ist oder 
 c) der Arbeitnehmer allein das Kind angenommen hat. 
2Soweit dem Arbeitnehmer Kinderfreibeträge nach § 32 Absatz 1 bis 6 zustehen, die nicht nach 
Satz 1 berücksichtigt werden, ist die Zahl der Kinderfreibeträge auf Antrag vorbehaltlich des 
§ 39 a Absatz 1 Nummer 6 zu Grunde zu legen. 3 In den Fällen des Satzes 2 können die Kin-
derfreibeträge für mehrere Jahre gelten, wenn nach den tatsächlichen Verhältnissen zu erwarten 
ist, dass die Voraussetzungen bestehen bleiben. 4Bei Anwendung der Steuerklassen III und IV 
sind auch Kinder des Ehegatten bei der Zahl der Kinderfreibeträge zu berücksichtigen. 5Der 
Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck gestellt werden. 

(3) 1Auf Antrag des Arbeitnehmers kann abweichend von Absatz 1 oder 2 eine für ihn un-
günstigere Steuerklasse oder geringere Zahl der Kinderfreibeträge als Lohnsteuerabzugsmerkmal 
gebildet werden. 2Dieser Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen und 
vom Arbeitnehmer eigenhändig zu unterschreiben. 

 

§ 391 Lohnsteuerabzugsmerkmale § 39 
(1) 1Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden auf Veranlassung des Arbeitneh-

mers Lohnsteuerabzugsmerkmale gebildet (§ 39 a Absatz 1 und 4, § 39 e Absatz 1 in Verbindung 
mit § 39 e Absatz 4 Satz 1 und nach § 39 e Absatz 8). 2Soweit Lohnsteuerabzugsmerkmale nicht 
nach § 39 e Absatz 1 Satz 1 automatisiert gebildet werden oder davon abweichend zu bilden 
sind, ist das Finanzamt für die Bildung der Lohnsteuerabzugsmerkmale nach den §§ 38 b und 
39 a und die Bestimmung ihrer Geltungsdauer zuständig. 3Für die Bildung der Lohnsteuerab-
zugsmerkmale sind die von den Meldebehörden nach § 39 e Absatz 2 Satz 2 mitgeteilten Daten 
vorbehaltlich einer nach Satz 2 abweichenden Bildung durch das Finanzamt bindend. 4Die 
Bildung der Lohnsteuerabzugsmerkmale ist eine gesonderte Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen im Sinne des § 179 Absatz 1 der Abgabenordnung, die unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung steht. 5Die Bildung und die Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale sind dem 
Arbeitnehmer bekannt zu geben. 6Die Bekanntgabe richtet sich nach § 119 Absatz 2 der Ab-
gabenordnung und § 39 e Absatz 6. 7Der Bekanntgabe braucht keine Belehrung über den zu-
lässigen Rechtsbehelf beigefügt zu werden. 8Ein schriftlicher Bescheid mit einer Belehrung 
über den zulässigen Rechtsbehelf ist jedoch zu erteilen, wenn einem Antrag des Arbeitnehmers 
auf Bildung oder Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale nicht oder nicht in vollem Umfang 
entsprochen wird oder der Arbeitnehmer die Erteilung eines Bescheids beantragt. 9Vorbehalt-
lich des Absatzes 5 ist § 153 Absatz 2 der Abgabenordnung nicht anzuwenden. 

(2) 1Für die Bildung und die Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale nach Absatz 1 Satz 2 
des nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmers ist das Wohn-
sitzfinanzamt im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung und in den Fällen 
des Absatzes 4 Nummer 5 das Betriebsstättenfinanzamt nach § 41 a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
zuständig. 2 Ist der Arbeitnehmer nach § 1 Absatz 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, 
nach § 1 Absatz 3 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu behandeln oder beschränkt 
einkommensteuerpflichtig, ist das Betriebsstättenfinanzamt für die Bildung und die Änderung 
der Lohnsteuerabzugsmerkmale zuständig. 3 Ist der nach § 1 Absatz 3 als unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig zu behandelnde Arbeitnehmer gleichzeitig bei mehreren inländischen 
Arbeitgebern tätig, ist für die Bildung der weiteren Lohnsteuerabzugsmerkmale das Betriebs-
stättenfinanzamt zuständig, das erstmals Lohnsteuerabzugsmerkmale gebildet hat. 4Bei Ehegat-
ten, die beide Arbeitslohn von inländischen Arbeitgebern beziehen, ist das Betriebsstättenfinanz-
amt des älteren Ehegatten zuständig. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 39 neugefasst durch Gesetz vom 7. 12. 2011 (BGBl. I S. 2592). 
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(3) 1Wurde einem Arbeitnehmer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 keine Identifikations-
nummer zugeteilt, hat ihm das Betriebsstättenfinanzamt auf seinen Antrag hin eine Bescheini-
gung für den Lohnsteuerabzug auszustellen. 2 In diesem Fall tritt an die Stelle der Identifika-
tionsnummer das vom Finanzamt gebildete lohnsteuerliche Ordnungsmerkmal nach § 41 b 
Absatz 2 Satz 1 und 2. 3Die Bescheinigung der Steuerklasse I kann auch der Arbeitgeber bean-
tragen, wenn dieser den Antrag nach Satz 1 im Namen des Arbeitnehmers stellt. 4Diese Be-
scheinigung ist als Beleg zum Lohnkonto zu nehmen und während des Dienstverhältnisses, 
längstens bis zum Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres, aufzubewahren. 

(4) Lohnsteuerabzugsmerkmale sind 
 1. Steuerklasse (§ 38 b Absatz 1) und Faktor (§ 39 f), 
 2. Zahl der Kinderfreibeträge bei den Steuerklassen I bis IV (§ 38 b Absatz 2), 
 3. Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag (§ 39 a), 
 4. Höhe der Beiträge für eine private Krankenversicherung und für eine private Pflege-

Pflichtversicherung (§ 39 b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d) für die Dauer von zwölf 
Monaten, wenn der Arbeitnehmer dies beantragt, 

 5. Mitteilung, dass der von einem Arbeitgeber gezahlte Arbeitslohn nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Lohnsteuer freizustellen ist, wenn der Arbeit-
nehmer oder der Arbeitgeber dies beantragt. 
(5) 1Treten bei einem Arbeitnehmer die Voraussetzungen für eine für ihn ungünstigere Steu-

erklasse oder geringere Zahl der Kinderfreibeträge ein, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem 
Finanzamt dies mitzuteilen und die Steuerklasse und die Zahl der Kinderfreibeträge umgehend 
ändern zu lassen. 2Dies gilt insbesondere, wenn die Voraussetzungen für die Berücksichtigung 
des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende, für die die Steuerklasse II zur Anwendung kommt, 
entfallen. 3Eine Mitteilung ist nicht erforderlich, wenn die Abweichung einen Sachverhalt be-
trifft, der zu einer Änderung der Daten führt, die nach § 39 e Absatz 2 Satz 2 von den Melde-
behörden zu übermitteln sind. 4Kommt der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht nach,  
ändert das Finanzamt die Steuerklasse und die Zahl der Kinderfreibeträge von Amts wegen. 
5Unterbleibt die Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale, hat das Finanzamt zu wenig erho-
bene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn diese 10 Euro übersteigt. 

(6) 1Ändern sich die Voraussetzungen für die Steuerklasse oder für die Zahl der Kinderfrei-
beträge zu Gunsten des Arbeitnehmers, kann dieser beim Finanzamt die Änderung der 
Lohnsteuerabzugsmerkmale beantragen. 2Die Änderung ist mit Wirkung von dem ersten Tag 
des Monats an vorzunehmen, in dem erstmals die Voraussetzungen für die Änderung vorlagen. 
3Ehegatten, die beide in einem Dienstverhältnis stehen, können einmalig im Laufe des Kalen-
derjahres beim Finanzamt die Änderung der Steuerklassen beantragen. 4Dies gilt unabhängig 
von der automatisierten Bildung der Steuerklassen nach § 39 e Absatz 3 Satz 3 sowie einer von 
den Ehegatten gewünschten Änderung dieser automatisierten Bildung. 5Das Finanzamt hat 
eine Änderung nach Satz 3 mit Wirkung vom Beginn des Kalendermonats vorzunehmen, der 
auf die Antragstellung folgt. 6Für eine Berücksichtigung der Änderung im laufenden Kalender-
jahr ist der Antrag nach Satz 1 oder 3 spätestens bis zum 30. November zu stellen. 

(7) 1Wird ein unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer beschränkt einkom-
mensteuerpflichtig, hat er dies dem Finanzamt unverzüglich mitzuteilen. 2Das Finanzamt hat 
die Lohnsteuerabzugsmerkmale vom Zeitpunkt des Eintritts der beschränkten Einkommensteu-
erpflicht an zu ändern. 3Absatz 1 Satz 5 bis 8 gilt entsprechend. 4Unterbleibt die Mitteilung, 
hat das Finanzamt zu wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn 
diese 10 Euro übersteigt. 

(8) 1Der Arbeitgeber darf die Lohnsteuerabzugsmerkmale nur für die Einbehaltung der Lohn- 
und Kirchensteuer verwenden. 2Er darf sie ohne Zustimmung des Arbeitnehmers nur offenba-
ren, soweit dies gesetzlich zugelassen ist. 

(9)1 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen Absatz 8 ein Lohn-
abzugssteuermerkmal verwendet. 2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet werden. 

 
§ 39 a2 Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag § 39a 

(1) 1Auf Antrag des unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmers ermittelt das 
Finanzamt die Höhe eines vom Arbeitslohn insgesamt abzuziehenden Freibetrags aus der Sum-
me der folgenden Beträge: 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 39 Abs. 9 Satz 1 geändert mit Wirkung ab 1. 1. 2013 durch Gesetz vom 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
2 § 39 a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 2 geändert mit Wirkung ab 1. 1. 2012 durch Gesetz vom 1. 11. 2011 

(BGBl. I S. 2131); Abs. 1 Einleitungssatz vor Nr. 1 geändert, Nr. 6 Satz 2 und Nr. 7 neugefasst, Nr. 6 Satz 3 sowie Abs. 1 
Satz 2 angefügt, Abs. 2 Sätze 1 bis 3 neugefasst, Satz 4 geändert und Sätze 5 bis 8 durch 5 bis 9 ersetzt, Abs. 3 Satz 1, Satz 3 
und Satz 5 (bish. Satz 4) geändert und neuer Satz 4 eingefügt sowie Abs. 4 und 5 neugefasst durch Gesetz vom 7. 12. 2011 
(BGBl. I S. 2592). 
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1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit anfallen, soweit sie den 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9 a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) oder bei Versorgungsbezü-
gen den Pauschbetrag (§ 9 a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) übersteigen, 

2.1 Sonderausgaben im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 4, 5, 7 und 9 sowie Absatz 1 a und des 
§ 10 b, soweit sie den Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro übersteigen, 

3. der Betrag, der nach den §§ 33, 33 a und 33 b Absatz 6 wegen außergewöhnlicher Belastun-
gen zu gewähren ist, 

4. die Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinterbliebene (§ 33 b Absatz 1 bis 5), 
4 a.2 der Erhöhungsbetrag nach § 24 b Absatz 2 Satz 2, 
5. die folgenden Beträge, wie sie nach § 37 Absatz 3 bei der Festsetzung von Einkommensteuer-

Vorauszahlungen zu berücksichtigen sind: 
 a) die Beträge, die nach § 10 d Absatz 2, §§ 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, nach § 15 b des Berlin-

förderungsgesetzes oder nach § 7 des Fördergebietsgesetzes abgezogen werden können, 
 b) die negative Summe der Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 6 

und 7 und der negativen Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, 
 c) das Vierfache der Steuerermäßigung nach den §§ 34 f und 35 a, 
6. die Freibeträge nach § 32 Absatz 6 für jedes Kind im Sinne des § 32 Absatz 1 bis 4, für das kein 

Anspruch auf Kindergeld besteht. 2  Soweit für diese Kinder Kinderfreibeträge nach § 38 b 
Absatz 2 berücksichtigt worden sind, ist die Zahl der Kinderfreibeträge entsprechend zu ver-
mindern. 3Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, den nach Satz 1 ermittelten Freibetrag ändern 
zu lassen, wenn für das Kind ein Kinderfreibetrag nach § 38 b Absatz 2 berücksichtigt wird, 

7. ein Betrag für ein zweites oder weiteres Dienstverhältnis insgesamt bis zur Höhe des auf volle 
Euro abgerundeten zu versteuernden Jahresbetrags nach § 39 b Absatz 2 Satz 5, bis zu dem 
nach der Steuerklasse des Arbeitnehmers, die für den Lohnsteuerabzug vom Arbeitslohn aus 
dem ersten Dienstverhältnis anzuwenden ist, Lohnsteuer nicht zu erheben ist. 2Vorausset-
zung ist, dass 
 a) der Jahresarbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis geringer ist als der nach Satz 1 maß-

gebende Eingangsbetrag und  
b) in Höhe des Betrags für ein zweites oder ein weiteres Dienstverhältnis zugleich für das erste 

Dienstverhältnis ein Betrag ermittelt wird, der dem Arbeitslohn hinzuzurechnen ist (Hin-
zurechnungsbetrag).  

 3Soll für das erste Dienstverhältnis auch ein Freibetrag nach den Nummern 1 bis 6 und 8 
ermittelt werden, ist nur der diesen Freibetrag übersteigende Betrag als Hinzurechnungsbetrag 
zu berücksichtigen. 4 Ist der Freibetrag höher als der Hinzurechnungsbetrag, ist nur der den 
Hinzurechnungsbetrag übersteigende Freibetrag zu berücksichtigen, 

8. der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24 b) bei Verwitweten, die nicht in Steuer-
klasse II gehören.  

[alte Fassung:]  [neue Fassung:]3    
2Der insgesamt abzuziehende Freibetrag und
der Hinzurechnungsbetrag gelten mit Aus-
nahme von Satz 1 Nummer 4 für die gesamte
Dauer des Kalenderjahres. 

 2Der insgesamt abzuziehende Freibetrag und 
der Hinzurechnungsbetrag gelten mit Aus-
nahme von Satz 1 Nummer 4 und vorbehalt-
lich der Sätze 3 bis 5 für die gesamte Dauer 
eines Kalenderjahres. 3Die Summe der nach 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 sowie 4 a bis 84 er-
mittelten Beträge wird längstens für einen 
Zeitraum von zwei Kalenderjahren ab Be-
ginn des Kalenderjahres, für das der Freibe-
trag erstmals gilt oder geändert wird, berück-
sichtigt. 4Der Arbeitnehmer kann eine 
Änderung des Freibetrags innerhalb dieses 
Zeitraums beantragen, wenn sich die Ver-
hältnisse zu seinen Gunsten ändern. 
5Ändern sich die Verhältnisse zu seinen Un-
gunsten, ist er verpflichtet, dies dem Finanz-
amt umgehend anzuzeigen.  

(2)5 1Der Antrag nach Absatz 1 ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen und 
vom Arbeitnehmer eigenhändig zu unterschreiben. 2Die Frist für die Antragstellung beginnt 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 39 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Verweis geändert mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 22. 12. 2014 (BGBl. I 
S. 2417). 

2 § 39 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 a eingefügt mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 16. 7. 2015 (BGBl. I S. 1202). 
3 § 39 a Abs. 1 Satz 2 geändert, Sätze 3 bis 5 angefügt durch Gesetz vom 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809); zur erstmaligen 

Anwendung siehe § 52 Abs. 37; vgl. BMF-Schreiben vom 21. 5. 2015 (BStBl. I S. 488). 
4 § 39 a Abs. 1 Satz 3 Verweis geändert mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 16. 7. 2015 (BGBl. I S. 1202); 

Satz 3 geändert durch Gesetz vom 28. 7. 2015 (BGBl. I S. 1400). 
5 § 39 a Abs. 2 Satz 4 Verweise geändert mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 


